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In einem Zeitraum von gerade einmal fünf Jahren ging beim Petitionsausschuss eine beeindruckende Anzahl 
von Petitionen (57) ein, die der Rubrik Umweltkriminalität zugeordnet wurden. Offenbar sind aber nicht alle 
Probleme, die in diesen Petitionen vorgebracht werden, notwendigerweise als Umweltkriminalität zu werten. 
Einige dieser Petitionen wurden von einzelnen Petenten eingereicht, andere stellvertretend für mehr als 6 000 
Einzelpersonen oder große nichtstaatliche Organisationen. Ausgehend von der Menge an Petitionen lassen 
sich also schwer definitive Schlussfolgerungen ziehen, doch ist sie ein klarer Beleg dafür, dass die Umwelt ein 
großes gesellschaftliches Anliegen ist. 

In der heutigen Gesellschaft wird Umweltkriminalität als große Herausforderung betrachtet. Diese Art der 
Kriminalität ist gefährlich, schädlich und kann zahlreiche und vielschichtige Folgen für heutige und künftige 
Generationen haben. Die unmittelbaren Auswirkungen auf die Umwelt werden allgemein anerkannt, 
zunehmend werden aber auch die weiteren Folgen für die Gesundheit, Wirtschaft, Sicherheit und die 
Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben. Je nach Bereich können an dieser Art der Kriminalität ganz 
unterschiedliche Straftäter beteiligt sein, z. B. Einzelpersonen, Unternehmen, Staatsorgane und informelle 
kriminelle Netzwerke. 

Trotz dieser Herausforderungen nimmt das Ausmaß der Umweltkriminalität zu, sodass die Wirksamkeit der 
Maßnahmen, sie zu reduzieren oder sogar zu beseitigen, infrage gestellt wird. Die Umweltkriminalität wird in 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer 
Sprache:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/737869/IPOL_STU(2022)737869_EN.pdf 

ABRISS 

Mit den neuesten Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal zur 
Bewältigung der Umweltkriminalität und deren Folgen für die finanziellen Interessen der EU 
eingeleitet wurden, wurde auf ihre Einstufung als Straftatbestand und eine Überarbeitung der 
Regelungsrahmen abgezielt. Dieses Dokument wurde von der Fachabteilung für Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten auf Ersuchen des Petitionsausschusses angefertigt. Aus 
dieser Studie geht hervor, dass der länderübergreifenden Dimension der Umweltkriminalität und 
ihrer Verflechtung mit der organisierten Kriminalität, Geldwäsche und Korruption trotz 
verdienstvoller Anstrengungen in den aktuellen Reformen nicht hinreichend Rechnung getragen 
wurde. Als wesentliche Grundlage politischer Reformen ist eine ordnungsgemäße 
Kategorisierung der Umweltkriminalität als „schwere Straftat“ erforderlich. 
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der Tat durch die Wahrnehmung aufrechterhalten, sie sei mit geringen Risiken bei hohen Gewinnen 
verbunden. Abgesehen von den persönlichen Motivationen der Straftäter, denen eine wichtige Rolle zukommt, 
sind auch die Schwächen der institutionellen und Rechtsetzungsmechanismen sowie Regelungs- und 
Durchsetzungsfehler wesentliche Faktoren für Umweltkriminalität. Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Phänomens gab es immer wieder Schwierigkeiten, durch die verhindert wurde, dass die Herausforderung 
bewältigt werden konnte. Zunächst einmal gibt es keine allgemein anerkannte Bestimmung des Begriffs 
„Umweltkriminalität“. Es wird damit eine große Bandbreite sehr unterschiedlicher Straftaten bezeichnet. Für 
die Kommission sind „Umweltstraftaten“ Umweltverstöße, die strafrechtlich verfolgt werden  

oder verfolgt werden können. Zweitens werden Umweltstraftaten als „Straftaten ohne Opfer“ oder 
„verborgene Straftaten“ wahrgenommen. Außerdem können sie als „Kontrollstraftaten“ klassifiziert werden, da 
hier die Aufklärungsquote unmittelbar von der Effizienz der Kontrollen durch die nationalen Behörden 
abhängig ist. Drittens bedienen sich Straftäter häufig früh in den Lieferketten der Strategie der „Vermischung“ 
(d. h., sie mischen illegale Produkte mit legalen), sodass es schwierig ist, zwischen rechtmäßigen und 
rechtswidrigen Finanzströmen zu unterscheiden. Viertens ist der rechtswidrige und geheime Charakter der 
Umweltkriminalität eine Ursache dafür, dass es schwierig ist, präzise Statistiken über die Umweltkriminalität 
selbst und den Umfang der damit verbundenen Finanzströme zu erstellen. Für die Schätzungen wird häufig 
eine Vielzahl von Quellen herangezogen, einschließlich veröffentlichter Berichte, Statistiken der Vereinten 
Nationen zum legalen Handel und Schätzungen auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse von Interpol, die 
von den Nationalen Zentralbüros in den Mitgliedstaaten gemeldet werden. 

Infolge der regulatorischen Anstrengungen der letzten Jahrzehnte werden Umweltaspekte im Strafrecht 
immer stärker berücksichtigt. Im Rahmen einer grünen Kriminologie kann der Komplexität der mit der Umwelt 
verbundenen Straftaten sowie der Überschneidung der Umweltstraftaten mit vielen anderen 
Problembereichen, wie Wirtschaftskriminalität, organisierter Kriminalität, Betrug oder Korruption, und auch 
Handlungen nicht staatlicher Akteure der Strafrechtspflege, wie nicht staatlicher und zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, Rechnung getragen werden. 

In diesem Zusammenhang hat die EU im Einklang mit der Dynamik der derzeitigen Zielvorgaben einen Weg 
hin zu systematischen Änderungen eingeschlagen, um ausgehend von der Vision, eine gerechtere, gesündere, 
ökologischere und digitalere Gesellschaft aufzubauen, den größten Wandel in Europa seit mehr als einer 
Generation zu vollziehen. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission im Rahmen einer Strategie mit sechs 
übergreifenden Zielen verschiedene Pläne ausgearbeitet. Der europäische Grüne Deal, der im Dezember 2019 
vorgestellt wurde, ist eines dieser Ziele, die sowohl intern als auch extern an der Agenda 2030 und den damit 
verbundenen Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie dem Übereinkommen von Paris ausgerichtet werden 
sollen. Aufgrund der Entwicklungen wurde die Umwelt in den Mittelpunkt zahlreicher konkreter politischer 
Pläne, einschließlich des europäischen Grünen Deals, gerückt. Mit den derzeitigen politischen Strategien wird 
ein Gleichgewicht zwischen dem Umweltschutz und den anderen Zielen wie dem Schutz der finanziellen 
Interessen der EU angestrebt. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Überarbeitung der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der 
Umwelt vorgeschlagen, die nach wie vor das wichtigste Instrument ist, mit dem strafrechtliche Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt festgelegt wurden. Im Jahr 2020 wurde bei der Überprüfung dieser Richtlinie bestätigt, 
dass sie viele Defizite und Inkonsistenzen aufweist, und aufgezeigt, dass sie nicht auf die rasche Entwicklung 
des EU-Umweltrechts abgestimmt und offenbar schlecht für Reaktionen auf derzeitige 
Umweltherausforderungen ausgelegt ist. Aufgrund der Schwächen wurde befunden, dass mit der Richtlinie 
über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vor Ort nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt werden. Nur eine 
sehr geringe Anzahl an Fällen von Umweltkriminalität wurde auf ihrer Grundlage erfolgreich untersucht und 
strafrechtlich sanktioniert. Des Weiteren sind die Sanktionen nicht ausreichend, um tatsächlich abzuschrecken, 
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und auch die fehlende systematische grenzüberschreitende Zusammenarbeit war einer der Gründe dafür, dass 
die mit der Richtlinie verfolgten Ziele nicht verwirklicht werden konnten. 

Im Rahmen des europäischen Grünen Deals werden in der Tat eine bessere Umsetzung und Durchsetzung der 
Umweltgesetze gefordert, wodurch hervorgehoben wird, dass durch die Ineffizienz in diesem Bereich die 
Verwirklichung seiner Ziele gefährdet werden könnte. Seit 2012 widmet die Kommission dem strafrechtlichen 
Aspekt des Schutzes der finanziellen Interessen der EU mehr Aufmerksamkeit. Dieser Schutz erhält im 
Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal einen neuen Impuls, denn die Kommission wird damit auf 
unterschiedlichen Ebenen einen ganzheitlicheren strategischen Ansatz verfolgen, mit dem auf systematische 
Änderungen zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit abgezielt wird. Die verschiedenen Maßnahmen gipfelten 
schließlich darin, dass 2017 die Richtlinie (EU) 2017/1371 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die 
finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug („Richtlinie über den Schutz der finanziellen Interessen“) 
angenommen wurde. Auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 2 AEUV werden in der Richtlinie über den Schutz 
der finanziellen Interessen Mindestvorschriften zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen zur 
Bekämpfung von Betrug und sonstigen gegen die finanziellen Interessen der Union gerichteten rechtswidrigen 
Handlungen festgelegt, um den Schutz vor Straftaten zu Lasten dieser finanziellen Interessen zu verbessern. 
Trotz ihres ausgedehnten Anwendungsbereichs wird die Umweltkriminalität in dieser Richtlinie nicht 
ausdrücklich behandelt. Das wachsende Ausmaß der Umweltkriminalität ist eine große Herausforderung, für 
die ein kohärentes Konzept erforderlich ist, nicht nur zur Bekämpfung dieser Kriminalität, sondern auch für ihre 
konsequente Zurückdrängung und letztlich auch für die Reduzierung ihrer Auswirkungen auf die finanziellen 
Interessen der EU und damit auf den Grünen Deal. 

Auch aufgrund ihres länderübergreifenden Charakters nimmt die Umweltkriminalität zu. Zwar stehen Finanz- 
und Umweltkriminalität häufig in einem engen Zusammenhang, in den derzeitigen Rechtsrahmen werden 
diese Verflechtungen allerdings nicht angemessen berücksichtigt. Mit den derzeitigen Anstrengungen werden 
die Verflechtungen der Umweltkriminalität mit anderen Straftaten wie organisierter Kriminalität, Geldwäsche 
und Korruption, die bedeutende Faktoren für Umweltkriminalität sind, nicht ausreichend bekämpft. Durch 
diese nicht hinreichende Herangehensweise wird dazu beigetragen, dass die Anstrengungen um die 
Ermittlung und strafrechtliche Verfolgung von Umweltstraftätern untergraben werden. Anders als 
Umweltkriminalität werden sowohl Korruption als auch Geldwäsche in Artikel 83 AEUV ausdrücklich als 
schwere Straftaten mit grenzüberschreitender, also europäischer, Dimension anerkannt. 

Aufgrund der Komplexität der Umweltkriminalität und deren Bekämpfung werden die Forderungen nach der 
Einrichtung einer EU-Umweltstaatsanwaltschaft lauter, weil darin eine Möglichkeit gesehen wird, die 
erwähnten Mängel zu beheben und einige der Probleme in Verbindung mit der ineffizienten 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Verschiedenartigkeit der Mitgliedstaaten zu lösen. Doch 
auch wenn die Kommission einen gewissen Mehrwert in einer EU-Umweltstaatsanwaltschaft sieht, so lässt eine 
vor Kurzem gehaltene Rede der Präsidentin der Kommission vermuten, dass eine derartige Staatsanwaltschaft 
in naher Zukunft nicht eingerichtet wird. 
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